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a) D er Schutz des räum lich-gegenständlichen Bereichs der 
Ehe und der grundsätzlich bis zu r Rechtskraft der Sch ei
dung fortbestehende C harakter der ehelichen Im mobilie als 
Ehew ohnung gebieten es nicht, eine Teilungsversteigerung 
der Ehegattenim m obilie in der Trennungszeit ohne eine A b 
w ägung der beiderseitigen Interessen generell als unzulässig 
anzusehen.
b) D ie schutzw ürdigen Belange des teilungsunwilligen
Ehegatten werden durch ein Schrankensystem  aus m ateri
ell-rechtlichen E inw endungen nach §§ 1365, 1353 A bs. 1 
Satz 2, 242 B G B , die im Drittw iderspruchsverfahren geltend 
zu machen sind, und vollstreckungsschlitzenden Vorschriften 
im Teilungsversteigerungsverfahren nach § 180 A bs. 2 und 3 
Z V G , § 765a Z P O  gew ahrt.................................................................  135

Bei der Kündigung eines Architekten- oder Ingenieurvertrags 
gemäß § 648 Satz 1 B G B  durch einen Besteller, dem  bei w ei
terer D urchführung des Vertrags ein Sonderkündigungsrecht 
gemäß § 650r A bs. 1 B G B  zugestanden hätte, um fasst der A n 
spruch gemäß § 648 Satz 2 B G B  hinsichtlich nicht erbrachter 
Leistungen grundsätzlich nicht die Vergütung für Leistungen, 
die nach einer Vorlage der Planungsgrundlage mit einer K o s- 
teneinschätzung zur Zustim m ung gemäß § 650p Abs. 2 Satz  2 
B G B  zu erbringen gew esen wären.................................................... 153

a) D er Einzelrichter m uss den Rechtsstreit nach § 526 A bs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Z P O  dem K ollegium  zur Entscheidung über eine 
Übernahm e vorlegen, wenn sich eine aus seiner Sicht gege
bene grundsätzliche Bedeutung aus einer -  nach der Ü b er
tragung auf ihn eingetretenen -  wesentlichen Änderung der 
Prozesslage ergibt.
b) Durch Nichtbeachtung der Vorlagepflicht entzieht der
Einzelrichter die erneute Beurteilung der grundsätzlichen B e 
deutung der Sache dem Kollegium  als dem  gesetzlich zu stän 
digen Richter............................................................................................. 163

Ein kartellrechtswidriger A ustausch zwischen W ettbewerbern 
über geheime Inform ationen, die das aktuelle oder geplante 
Preissetzungsverhalten gegenüber einem gemeinsamen A b 
nehmer zum G egenstand haben, begründet zugunsten dieses 
Abnehm ers den Erfahrungssatz, dass die danach erzielten 
Preise im Schnitt über denjenigen liegen, die sich ohne die 
W ettbewerbsbeschränkung gebildet hätten. (»Sch leck er«).....  168
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